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                                                                                             Bad Ems, den 18.07.23 
 
 

ORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2023 
[Ankündigung Termin, Ort und vorläufige Tagesordnung] 

 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
liebe Judoka, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
folgend kündige ich gemäß § 28 Abs. 2 JVR-Satzung die ordentliche Mitgliederversammlung 
des Judoverbandes Rheinland e.V. 2023 an und gebe Ihnen die Tagesordnung bekannt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             JUDOVERBAND RHEINLAND e.V. 
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1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
3. Information über die Zahl der Stimmberechtigten 
4. Wahl des Protokollführers 
5. Beschlussfassung über die Tagesordnung 
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CARL ESCHENAUER 
– Präsident  – 
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich freue mich auf eine gut besuchte Versammlung und wünsche eine gute Anreise. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

(Carl Eschenauer – Präsident JVR) 
Anlagen: ► Vollmacht für die Delegierten und Jugendvertreter zur Vorlage bei der MV 

6. Entgegennahme der Berichte der Mitglieder des Präsidiums und Aussprache 
7. Genehmigung des Haushaltsnachweises für 2022 
8. Entgegennahme des Berichts der Revisoren 
9. Entlastung aller gewählten und berufenen Verbandsmitarbeiter 
10. Beschlussfassung über die Ernennung der Ehrenpräsidenten & Ehrenmitglieder 
11. Beschlussfassung über Anträge zur Satzung 
12. Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen 
13. Beschlussfassung über Beiträge, Abgaben und Umlagen 
14. Beschlussfassung über sonstige Anträge 
15. Überprüfung der Entscheidungen des Präsidiums zur Mitgliedschaft im JVR und 
im Präsidium 
16. Informationen 
17. Schlusswort und Schluss der Sitzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Auszug aus der JVR Satzung § 28 
► Anträge zur Tagesordnung müssen bis spätestens vier Wochen vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung in Textform mit Begründung bei der JVR-Geschäftsstelle eingegangen sein. 

Antragsberechtigt sind die im Anschriftenfeld genannten Personen. 
►Jede ordnungsgemäße einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienen Delegierten beschlussfähig. 
► Die Einberufung der Mitgliederversammlung zusammen mit der vollständigen Tagungsordnung 

und den Tagungsunterlagen erfolgt spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung.  
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VOLLMACHT 
(notwendig für alle Delegierten und Jugendvertreter) 

 
Der Verein: ___________________________________________________ 
 
b e v o l l m ä c h t i g t 
 
1.Herrn/Frau:__________________________________ als Delegierten/Delegierte 
 
2. Herrn/Frau:___________________________________  als Jugendvertreter/in 
 
bei der ordentlichen Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
13. September 2023 in Koblenz den Verein zu vertreten und das Stimmrecht 
auszuüben. Von der Beschränkung des § 181 BGB ist er/sie befreit. 
 
Ort und Datum:_______________________________________ 
 
Unterschrift(en) nach § 26 BGB: __________________________          
 
                                                                                                    Stempel 
Name(n) in Druckbuchstaben:__________________________________ 
 
Funktion(en):________________________________________________ 

Hinweis zur Unterschriftsberechtigung nach § 26 BGB – Gesetzlicher Vertreter: 
Die Delegiertenbescheinigung ist von dem im Vereinsregister eingetragenen Vorstand des Hauptvereins in 

vertretungsberechtigter Zahl zu 
unterzeichnen. Eine Unterschrift des Abteilungsleiters oder des Delegierten selbst ist nicht ausreichend, es sei denn, er ist 

gleichzeitig auch 
alleiniger gesetzlicher Vertreter des Hauptvereins. 
A U S Z U G  A U S  D E R   J V R - S A T Z U N G 

§ 26 – Zusammensetzung 
(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus: 

a) den Mitgliedsvereinen (§ 12 Abs. 3) vertreten durch jeweils einen Delegierten, der eigens durch den vertretungsberechtigten 
Vorstand 

seines Vereins hierzu bevollmächtigt ist; diese Vollmacht ist der Mitgliederversammlung vorzulegen. 
b) einem – gegebenenfalls mit Bst. a) personenidentischen – Jugendvertreter eines Mitgliedsvereins, der eigens durch den 

vertretungsberechtigten Vorstand seines Vereins hierzu bevollmächtigt ist; diese Vollmacht ist der Mitgliederversammlung vorzulegen. 
c) […] 
(2) […] 

§ 27 – Stimmrechte 
(1) 1Stimmberechtigt sind – mit Ausnahme der Wahl und Entlastung des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 43) sowie bei der 
Beschlussfassung zur Jugendordnung (§ 8 Abs. 3 Bst. H) und bei Beschlüssen zur allgemeinen und überfachlichen Jugendarbeit –: 
a) die Delegierten der Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) mit einer Stimme pro angefangene 50 Vereinsmitglieder auf Grundlage der 
Vereinsabfrage des laufenden Jahres, sofern der Verein seinen finanziellen Verpflichtungen nachgekommen ist; die Stimmen sind 

einheitlich abzugeben, und 
b) das Präsidium (§ 32) mit einer Stimme. 

2Wenn der Stimmführer des Präsidiums (§ 32) zugleich Vereinsdelegierter ist, so ist es möglich, diese Stimmen zu bündeln. 3Bei Wahlen 
hat 

das Präsidium (§ 32) keine Stimme. 
(2) Stimmberechtigt sind einzig bei der Wahl und der Entlastung des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 43) sowie bei der 
Beschlussfassung zur Jugendordnung (§ 8 Abs. 3 Bst. h) und bei Beschlüssen zur allgemeinen und überfachlichen Jugendarbeit: 

a) die Jugendvertreter der Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) mit einer Stimme pro angefangene 50 Vereinsmitglieder auf Grundlage der 
Vereinsabfrage des laufenden Jahres, sofern der Verein seinen finanziellen Verpflichtungen nachgekommen ist; die Stimmen sind 

einheitlich abzugeben, und 
b) das Präsidium (§ 32) mit einer Stimme. 

c) 

2Wenn der Stimmführer des Präsidiums (§ 32) zugleich Jugendvertreter eines Vereins ist, so ist es möglich, diese Stimmen zu bündeln. 
3Bei 

der Wahl des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 43) hat das Präsidium (§ 32) keine Stimme. 
(3) Das bei Beginn der Versammlung bestehende Stimmrecht der Delegierten beziehungsweise Jugendvertreter der Mitgliedsvereine (§ 

12 Abs. 
3) bleibt bis zum Ende der Veranstaltung bestehen. 

(4) Die Übertragung von Stimmen mehrerer Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) auf einen Delegierten beziehungsweise Jugendvertreter ist 
unzulässig, es sei denn er nimmt die Interessen mehrerer Abteilungen eines Mitgliedsvereins (§ 12 Abs. 3) wahr. 
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An die 
► Mitgliedsvereine (Delegierte und Jgd.-Vertr.) 

► Mitglieder des Präsidiums 

► Ehrenpräsidenten/ Ehrenmitglieder 

► Mitglieder der Verbandsausschüsse 

► Revisoren 

► Mitglieder Rechtsausschuss 

 
 

 
 

 

                                                                                             Bad Ems, den 28.08.23 
 
 

ORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2023 
[Einberufung und Tagesordnung] 

 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
liebe Judoka, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
folgend berufe ich gemäß § 28 Abs. 2 JVR-Satzung die ordentliche Mitgliederversammlung 
des Judoverbandes Rheinland e.V. 2023 an und gebe Ihnen die Tagesordnung bekannt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             JUDOVERBAND RHEINLAND e.V. 
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JUDOVERBAND RHEINLAND e.V.  
Präsident  •  Wilhelmsallee 6  •  56130 Bad Ems 

Datum:   Mittwoch, den 13. September 2023 
Zeit:        Beginn 19:00 Uhr, Einlass und Stimmkartenausgabe ab 18:30 Uhr 
Ort:         Haus des Sports – Sportbund Rheinland, Rheinau 11, 56075 Koblenz                
 
Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
3. Information über die Zahl der Stimmberechtigten 
4. Grußworte und Ehrungen 
5. Wahl des Protokollführers 
6. Beschlussfassung über die Tagesordnung 
 
 

mailto:ceschenauer@judo-rheinland.de
mailto:ceschenauer@judo-rheinland.de


2 
 

 

CARL ESCHENAUER 
– Präsident  – 
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich freue mich auf eine gut besuchte Versammlung und wünsche eine gute Anreise. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
 

(Carl Eschenauer – Präsident JVR) 
Anlagen: ► Vollmacht für die Delegierten und Jugendvertreter zur Vorlage bei der MV 

7. Entgegennahme der Berichte der Mitglieder des Präsidiums und Aussprache 
8. Genehmigung des Haushaltsnachweises für 2022 
9. Entgegennahme des Berichts der Revisoren 
10. Entlastung aller gewählten und berufenen Verbandsmitarbeiter 
11. Beschlussfassung über die Ernennung der Ehrenpräsidenten & Ehrenmitglieder 
12. Beschlussfassung über Anträge zur Satzung 
13. Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen 
14. Beschlussfassung über Beiträge, Abgaben und Umlagen 
15. Beschlussfassung über sonstige Anträge 
16. Überprüfung der Entscheidungen des Präsidiums zur Mitgliedschaft im JVR und 
im Präsidium 
17. Informationen 
18. Schlusswort und Schluss der Sitzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweise: 
Auszug aus der JVR Satzung § 28 
► Anträge zur Tagesordnung müssen bis spätestens vier Wochen vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung in Textform mit Begründung bei der JVR-Geschäftsstelle eingegangen sein. 

Antragsberechtigt sind die im Anschriftenfeld genannten Personen. 
►Jede ordnungsgemäße einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienen Delegierten beschlussfähig. 
► Die Einberufung der Mitgliederversammlung zusammen mit der vollständigen Tagungsordnung 

und den Tagungsunterlagen erfolgt spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung.  
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               18:30 Uhr 
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               Koblenz 

 
 

 

Tagesordnung: 
 
1. Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
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13. Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen 
14. Beschlussfassung über Beiträge, Abgaben und Umlagen 
15. Beschlussfassung über sonstige Anträge 
16. Überprüfung der Entscheidungen des Präsidiums zur Mitgliedschaft im JVR und 
im Präsidium 
17. Informationen 
18. Schlusswort und Schluss der Sitzung 
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Ordentliche Mitgliederversammlung 2022 
 
Datum: Mittwoch, 15.06.22 
Ort:  Nells Park Hotel, Dasbachstraße 12, 54292 Trier 
Protokoll: Marius Böttcher 
 
Anwesende: 
 
Verein  D* 

J* 

Verein  D* J* 

TuWi Adenau   1   1 SV Oberelbert   1   1 

TB Andernach   2   2 JC Prüm 2   2 

JC Bad Ems   2   2 JT Rheinland 1   1 

ASV Bingen   2   2 ESV Siershahn 2   2 

TV Bitburg   1   1 PST Trier 2   2 

TV Cochem   3   3 PSV Trier 1   1 

TuS Gemmerich   1   1 SV Urmitz 2   2 

SV Hetzerath   1   1 JC Vulkaneifel 4   4 

JC Ingelheim   3   3 PSV Wengerohr 2   2 

Polizei SV Mainz   2   2   

BC Mayen   2   2 JVR Präsidium 1   1 

JJC Mendig   3   3   

Mombacher TV   1   1   

SF Aktiv Montabaur   1   1   

SG Neuhäusel   1   1   

JC Neuwied   3   3   

TV Nieder-Olm   2   2 Gesamt 49   49 

 
D*= Delegiertenstimmen 
J*= Jugendvertreterstimmen 
 
 
TOP 1: Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 
 
Präsident Carl Eschenauer begrüßt um 19:17 Uhr  die erschienenen Delegierten, die 
Jugendvertreter, die Mitglieder des Präsidiums und der Ausschüsse, sowie die sonstigen 
Funktionsträger und eröffnet die Mitgliederversammlung. Er begrüßt das Ehrenmitglied 
Helmut Rohles. In einer stillen Minute wird den verstorbenen ehemaligen 
Verbandsmitarbeitern gedacht. 
 

 

   JUDOVERBAND RHEINLAND e.V. 
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Top 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
 
Die Mitgliederversammlung wurde am 13.04.22 zusammen mit der Bekanntgabe einer 
vorläufigen Tagungsordnung angekündigt. Auf die Frist für Anträge wurde dabei 
hingewiesen. Die Einberufung – zusammen mit den vollständigen Tagungsunterlagen – 
erfolgte am 01.06.22. Damit kann Präsident Carl Eschenauer unwidersprochen die 
ordnungsgemäße Einberufung feststellen. 
 
 
TOP 3: Information über die Zahl der Stimmberechtigten 
 
Um 19:18 Uhr (endgültige Zahl) sind 26 Vereine mit 49 Delegiertenstimmen zzgl. 1 
Präsidiumsstimme und mit 49 Jugendvertreterstimmen zzgl. 1 Präsidiumsstimme vertreten. 
Gegen die Zulassung von Gästen erhebt sich kein Widerspruch. 
 
 
TOP 4: Grußworte und Ehrungen 
 
Carl Eschenauer entschuldigt DJB Präsident Thomas Schynol und richtet seine Grüße aus. 
 
Auf eigenen Wunsch wird Marius Böttcher als Bezirksreferent Westerwald/Taunus 
verabschiedet. Carl Eschenauer bedankt sich für seinen Einsatz. 
 
Mit der JVR Ehrennadel in Bronze werden ausgezeichnet: 
Gregor Finke (PST Trier) 
Judith Bühler (PST Trier) 
 
Mit der Ehrennadel des DJB in Bronze werden für besondere Verdienste ausgezeichnet: 
Dr. Hanns Kern (Rechtsausschuss) (ASV Bingen) 
Hans-Peter Büntgen (TB Andernach) 
Gerda Linnebacher (TV Nieder-Olm) 
Peter Franken (JJC Mendig) 
 
 
TOP 5: Wahl des Protokollführers 
 
Einzig vorgeschlagen und einstimmig gewählt wird Marius Böttcher. Er nimmt die Wahl 
an. 
 
 
TOP 6: Beschlussfassung über die Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt. 
 
  



 

 

3 

CARL ESCHENAUER 
– Präsident  – 
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TOP 7: Entgegennahme der Berichte der Mitglieder des Präsidiums und 

Aussprache 
 
a) Präsident 
Der Bericht von Carl Eschenauer liegt schriftlich vor. Mündlich ergänzt Carl Eschenauer 
einige Informationen zu Mitgliederzahlen (in 2022 haben bereits 48 Vereine wieder Pässe 
bestellt, besonders viele vom JC Neuwied, TV Cochem u.a.; Der JC Vulkaneifel ist weiterhin 
größter Verein). Zudem ergänzt Carl Eschenauer ein paar Punkte der immer noch 
schwierigen Situation des DJB (Finanzen, Mitgliedergewinnung, Digitalisierung, 
Graduierung). 
 
b) Referatsleiter Leistungssport 
Der Bericht von Peter Franken wird mündlich gegeben und behandelt die folgenden 
Themen: 

- Leichte Coronaerholung, aber noch viel zu tun 
- Die Teilnahme bei der U18/U21 ist noch ganz ok, keine Qualifikation für die SWDT 
- Bei der U15 sieht es düster aus 
- BuLi 2021 Männer nur ein Kampftag mit einem erfreulichen 3.Platz für das Judo-

Team Rheinland 
- Für 2022 sind geplant: 

 Herantasten an die Kooperation mit der Pfalz 
 Mehr Aktion, weniger Diskussion 
 Lehrgänge mit der Pfalz ab U15 

 Besuch der Turniere Herne, Luxemburg, Sindelfingen 
 Viel Arbeit U11 bis U15 für besser besuchte Lehrgänge uvm. 

Es wird auf die Förderung des „Tag des Judo“ durch den JVR für Werbeaktionen der 
Vereine in Schulen ausdrücklich hingewiesen. 
 
d) Referatsleiter Kampfrichterwesen 
Der Bericht von Christoph Otto liegt schriftlich vor. Es gibt keine Fragen. 
 
e) Referatsleiter Lehr- und Prüfungswesen 
Der Bericht von Denis Maas liegt in schriftlicher Form vor. Es gibt keine Fragen. 
 
f) Referatsleiter Breiten- und Freizeitsport 
Der Bericht von Lars Ferrlein liegt schriftlich vor. Es gibt keine Fragen. 
 
g) Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit 
Der Bericht von Jürgen Sabel liegt in schriftlicher Form vor. Es gibt keine Fragen. 
 
h) Referatsleiter Jugend- und Schulsport 
Der Bericht von Claus Eschenauer liegt in schriftlicher Form vor. Es gibt keine Fragen. 
 
 
P A U S E  
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TOP 8: Genehmigung der Haushaltsnachweise für das Jahr 2021 
 
Der Haushaltsnachweis für das Jahr 2021 liegt in schriftlicher Form vor. Ein großer Dank an 
Herrn Ebelhäuser vom Steuerbüro Ebelhäuser & Knopp Bad Ems. 
 
Der Haushaltsnachweis für das Jahr 2021 wird bei einer Enthaltung mit 49 Ja-Stimmen 
genehmigt. 
 
 
TOP 9: Entgegennahme des Berichts der Revisoren 
 
Der Bericht der Revisoren für 2021 liegt in schriftlicher Form vor. Die Revisoren geben noch 
kurze Erläuterungen und berichten, dass die Kasse ohne Beanstandungen geprüft werden 
konnte und dass in 2021 vom Präsidium gut gewirtschaftet wurde. 
 
Es wird der Antrag gestellt, den Vorstand und das Präsidium des JVR für das Geschäftsjahr 
2021 ohne Einschränkung zu entlasten.  
 
 
TOP 10: Entlastung aller gewählten und berufenen Verbandsmitarbeiter 
 
 

1. Entlastung a) durch die Delegierten  
 
Nachdem sich die Deligierten einstimmig für eine „en bloc“ Abstimmung ausgesprochen 
haben, stehen zur Entlastung durch die Delegierten an: 
 

Präsident Eschenauer, Carl 

Vize-Präsident Bayer, Franz 

Schatzmeister Sabel, Jürgen 

Referatsleiter Leistungssport Franken, Peter 

Ressortleiter Männer/Männer U 21 Eschenauer, Carl 

Ressortleiter Frauen/Frauen U 21 Eschenauer, Carl 

Ressortleiter Männer U 18 Klever, Nils 

Ressortleiter Frauen U 18 Gottwald, Julia 

Ressortleiter männliche Jugend U 15 Wingenter, Cedric 

Ressortleiter weibliche Jugend U 15 Bühler, Judith 

Referent Jugend U 10/ U12 Koblenz Franken, Peter 
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Referent Jugend U 10/ U12 Rheinhessen/Nahe Hennig, André 

Referent Jugend U 10/ U12 Trier Bühler, Judith 

Referent Jugend U 10/ U12 Westerwald/Taunus Böttcher, Marius 

Referatsleiter Kampfrichterwesen Otto, Christoph 

Referent Kampfrichterwesen Koblenz NN 

Referent Kampfrichterwesen Rheinhessen/Nahe NN 

Referent Kampfrichterwesen Trier NN 

Referent Kampfrichterwesen 

Westerwald/Taunus 
NN 

Referatsleiter Lehr- & Prüfungswesen Maas, Denis 

Referent Prüfungswesen Koblenz Katluhn, Eckhard 

Referent Prüfungswesen Rheinhessen/Nahe Lechthaler, Horst 

Referent Prüfungswesen Trier Bayer, Franz 

Referent Prüfungswesen Westerwald/Taunus Klein, Markus 

Referatsleiter Breiten- & Freizeitsport Ferrlein, Lars 

Referent Kata Ferrlein, Lars 

Referent Selbstverteidigung Sabel, Jürgen 

Referent Wettkämpfe Ü 30 & Seniorensport NN 

Referent Behindertensport Hösler, Werner 

Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit Sabel, Jürgen 

Referent Internet NN 

Referent Sponsoring & Marketing NN 

Vorsitzender Rechtsausschuss Kern, Dr. Hanns 

Beisitzer Rechtsausschuss I Hartmann, Sebastian 

Beisitzer Rechtsausschuss II Jäger, Roman 

Revisor I Scheidt, Melitta 

Revisor II Elenz, Ernst 
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Ersatz-Revisor Hau, Michael 

 
Alle gewählten und berufenen Verbandsmitarbeiter werden einstimmig entlastet.  
 

2.  Entlastung b) durch die Jugendvertreter  
 
Nachdem sich die Jugendvertreter einstimmig für eine „en bloc“ Abstimmung 
ausgesprochen haben, stehen zur Entlastung durch die Jugendvertreter an: 
 

Referatsleiter Jugend und Schulsport Eschenauer, Claus 

Referent allgemeine & überfachliche 
Jugendarbeit 

Eschenauer, Claus 

Referent Schulsport Eschenauer, Claus 

 
Die Entlastung erfolgt einstimmig. 
 
 
TOP 11: Beschlussfassung über die Ernennung der Ehrenpräsidenten & 
Ehrenmitglieder 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 
Es wird dazu aufgerufen, verdienten Judoka eine weitere Anerkennung auszusprechen und 
diese für Ehrungen vorzuschlagen. 
 
 
TOP 12: Beschlussfassung über Anträge zur Satzung 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 
 
TOP 13: Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 
 
TOP 14: Beschlussfassung über Beiträge, Abgaben und Umlagen 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
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TOP 15: Beschlussfassung über sonstige Anträge 
 
TOP 15.1: Antrag des JC Vulkaneifel zur Wiedereinführung des Newsletters 
 
Nach kurzer Diskussion, in der vom Vorstand des JVR ausdrücklich darauf hingewiesen 
wurde, dass dazu auch Mitarbeiter erforderlich sind, wird abgestimmt. 
 
Der Antrag wird mit 6 Nein-Stimmen zu 44 Ja-Stimmen angenommen. Es soll eine 
Ausschreibung zur Besetzung der Redaktion erfolgen. 
 
 
TOP 16: Überprüfung der Entscheidungen des Präsidiums zur Mitgliedschaft 

im JVR und im Präsidium 
 
Es liegen keine Entscheidungen zur Überprüfung vor. 
 
 
TOP 17: Informationen 
 
Die neue Homepage wird vorgestellt. 
 
Die Planung für Turniere im 2.Hlbj. 2022 erfolgt in den Sommerferien. Anschließend erfolgt 
die Ausrichtersuche, bei der dann die Vereine und deren Einsatz gefragt sind. 
 
Auf die Übungsleiterausbildung mit der Blockveranstaltung zu Beginn der Sommerferien 
wird hingewiesen. 
 
Für regelmäßige Trainerfortbildungen werden Veranstaltungen in den einzelnen Bezirken 
pro Quartal bzw. pro Halbjahr vorgeschlagen. Dann käme zu den Fortbildungsthemen der 
direkte Austausch mit Trainern aus dem Bezirk, was auch die Zusammenarbeit verbessern 
könnte. 
 
Es wird dazu aufgerufen die Ausschüsse regelmäßig einzuberufen, um den 
Gedankenaustausch und die Zusammenarbeit zu verbessern. 
 
Es wird darauf hingewiesen die Daten im Judoportal von Vereinen und von Judoka zu 
aktualisieren und ständig zu pflegen. Das Portal kann nur so effektiv sein, wie die Daten 
auch aktuell sind. 
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TOP 18: Schlusswort und Schluss der Sitzung 
 
Präsident Carl Eschenauer bedankt sich bei allen Erschienenen und schließt die Sitzung um 
21:52 Uhr mit den besten Wünschen. 
 
 
 
 
Kadenbach, den 23.09.2022 

 
 
 
 

Marius Böttcher       Carl Eschenauer 
(Protokollführer)       (Versammlungsleiter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hinweis gemäß § 23 Abs. 2 der JVR-Satzung: 
Ein Protokoll gilt als genehmigt, wenn innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe keine Änderungsanträge 

der JVR Geschäftsstelle zugleitet werden. Tag der Bekanntgabe auf der JVR Homepage: 25.09.22 



 



 



 



 



 



 



 



 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 

 
TOP 1: 
Begrüßung und Eröffnung der Mitgliederversammlung 
 
Uhrzeit: ____:_____ Uhr 
 
Ehrengäste:_____________________________________________________ 
           
                  ____________________________________________________ 
 
                  ____________________________________________________ 
 
                  ____________________________________________________ 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 

 
TOP 2: 
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
 
Gem. § 28 Abs. 2 JVR-Satzung ist der Termin und der Ort der Mitgliederversammlung 
zusammen mit der Bekanntgabe einer vorläufigen Tagungsordnung spätestens acht 
Wochen vorher auf der JVR-Homepage anzukündigen. Zusätzlich ist schriftlich z.B. 
via E-Mail/Newsletter zu informieren. Dabei ist auf die Frist für Anträge hinzuweisen. 
 
► erfolgt am 18.07.23 

 
Gem. § 28 Abs. 5 JVR-Satzung ist die Mitgliederversammlung zusammen mit der 
vollständigen Tagungsordnung und den Tagungsunterlagen spätestens zwei Wochen 
vorher auf der JVR-Homepage anzukündigen. Zusätzlich ist schriftlich z.B. via E-Mail/ 
Newsletter zu informieren. Dabei ist auf die Regelungen zur Beschlussfähigkeit 
hinzuweisen. 
 
► erfolgt am 28.08.23 

 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 
TOP 3: 
Informationen über die Zahl der Stimmberechtigten 
 
Uhrzeit:          _____ : _____ Uhr 
 
Stimmen Delegierte:     ______ aus _____ Vereinen plus Stimme JVR Präsidium 
 
Stimmen Jugendvertreter:  ______ aus _____ Vereinen plus Stimme JVR Präsidium 
 

 
 
A U S Z U G  A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 26 – Zusammensetzung 
(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich zusammen aus: 
a) den Mitgliedsvereinen (§ 12 Abs. 3) vertreten durch jeweils einen Delegierten, der eigens durch den 
vertretungsberechtigten Vorstand seines Vereins hierzu bevollmächtigt ist; diese Vollmacht ist der 
Mitgliederversammlung vorzulegen. 
b) einem – gegebenenfalls mit Bst. a) personenidentischen – Jugendvertreter eines Mitgliedsvereins, der 
eigens durch den vertretungsberechtigten Vorstand seines Vereins hierzu bevollmächtigt ist; diese 
Vollmacht ist der Mitgliederversammlung vorzulegen. 
c) […] 
(2) […] 
§ 27 – Stimmrechte 
(1) 1Stimmberechtigt sind – mit Ausnahme der Wahl und Entlastung des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 
43) sowie bei der Beschlussfassung zur Jugendordnung (§ 8 Abs. 3 Bst. H) und bei Beschlüssen zur 
allgemeinen und überfachlichen Jugendarbeit –: 
a) die Delegierten der Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) mit einer Stimme pro angefangene 50 Vereinsmitglieder 
auf Grundlage der Vereinsabfrage des laufenden Jahres, sofern der Verein seinen finanziellen 
Verpflichtungen nachgekommen ist; die Stimmen sind einheitlich abzugeben, und 
b) das Präsidium (§ 32) mit einer Stimme. 
2Wenn der Stimmführer des Präsidiums (§ 32) zugleich Vereinsdelegierter ist, so ist es möglich, diese Stimmen 
zu bündeln. 3Bei Wahlen hat das Präsidium (§ 32) keine Stimme. 
(2) Stimmberechtigt sind einzig bei der Wahl und der Entlastung des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 43) 
sowie bei der Beschlussfassung zur Jugendordnung (§ 8 Abs. 3 Bst. H) und bei Beschlüssen zur allgemeinen 
und überfachlichen Jugendarbeit: 
a) die Jugendvertreter der Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) mit einer Stimme pro angefangene 50 
Vereinsmitglieder auf Grundlage der Vereinsabfrage des laufenden Jahres, sofern der Verein seinen 
finanziellen Verpflichtungen nachgekommen ist; die Stimmen sind einheitlich abzugeben, und 
b) das Präsidium (§ 32) mit einer Stimme. 
2Wenn der Stimmführer des Präsidiums (§ 32) zugleich Jugendvertreter eines Vereins ist, so ist es möglich, 
diese Stimmen zu bündeln. 3Bei der Wahl des Referatsleiters Jugend und Schulsport (§ 43) hat das Präsidium (§ 
32) keine Stimme. 
(3) Das bei Beginn der Versammlung bestehende Stimmrecht der Delegierten beziehungsweise Jugendvertreter 
der Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) bleibt bis zum Ende der Veranstaltung bestehen. 
(4) Die Übertragung von Stimmen mehrerer Mitgliedsvereine (§ 12 Abs. 3) auf einen Delegierten 
beziehungsweise 
Jugendvertreter ist unzulässig, es sei denn er nimmt die Interessen mehrerer Abteilungen eines Mitgliedsvereins 
(§ 12 Abs. 3) wahr. 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 
TOP 4: 
Grußworte und Ehrungen 
 
 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 
 

TOP 5: 
Wahl des Protokollführers 
 
Vorschläge: ____________________________________________________ 
 
                  ____________________________________________________ 
 
                  ____________________________________________________ 
 
Gewählt:     ____________________________________________________ 
 
Ergebnis:    ____________________________________________________ 

 

 

 
 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 23 Protokollierung, Bekanntmachung und Anfechtbarkeit 
(1) 1Über die Ergebnisse einer jeden Versammlung ist ein Protokoll zu fertigen, dass vom Versammlungsleiter und 
vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 2Der Protokollführer ist durch die jeweilige Versammlung zu Beginn zu 
wählen. 3Im Protokoll sind alle Beschlüsse und Wahlen vollständig mit Abstimmungsergebnis 
niederzuschreiben. […] 
§ 21 Wahlen 
(1) 1Jedes Verbands- und Organamt wird einzeln gewählt. 2Wählbar ist jede natürliche, volljährige und nicht 
geschäftsunfähige Person, die sich zu den Grundsätzen des JVR bekennt, für diese innerhalb und außerhalb 
des JVR eintritt und diese durchsetzt sowie die Satzung, die Ordnungen und sonstigen Bestimmungen (§ 8 Abs. 
1) des JVR anerkennt. 3Sie muss einem ordentlichen Mitglied (§ 12 Abs. 1) angehören. 4Abwesende können 
nur gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Annahme des Amtes vorher schriftlich (Brief, E-Mail, Telefax 
oder Computer-Fax) an die JVR-Geschäftsstelle erklärt haben. 5Personen, die für eine Konkurrenzorganisation 
(§ 16 Abs. 3) tätig sind, können kein Verbands- beziehungsweise Organamt ausüben. 
(2) 1Wahlvorschläge können nur von den Wahlberechtigten abgegeben werden. 2Den Bewerbern ist die 
Möglichkeit zu geben, sich und ihre Absichten vorzustellen. 3Vor der Wahl sind anwesende Vorgeschlagene zu 
befragen, ob sie im Falle der Wahl das Amt annehmen werden. 
(3) 1Wahlen erfolgen grundsätzlich geheim. 2Liegt nur ein Wahlvorschlag vor, so erfolgt die Wahl offen per 
Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle hat eine geheime Wahl zu erfolgen. 
(4) 1Es ist derjenige gewählt, der die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten hat. 
2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Wird diese Mehrheit bei mehreren 
Vorgeschlagenen von keinem erreicht, so hat in einem zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden 
Vorgeschlagenen, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben, zu erfolgen. 4Zieht ein 
Vorgeschlagener seine Kandidatur zurück, so rückt derjenige nach, der danach die meisten Stimmen erhalten 
hat. 5Haben mehrere Vorgeschlagene gleich viele Stimmen wie einer der beiden Erstplatzierten erreicht, so 
nehmen auch sie an der Stichwahl teil. 6Gewählt ist dann derjenige, der nunmehr die meisten Stimmen erhält; 
bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 
TOP 6: 
Beschlussfassung über die Tagesordnung 
 
Änderungen: __________________________________________________________ 
    
                    _________________________________________________________ 
 
                    _________________________________________________________ 
 
Ergebnis:       _________________________________________________________ 
 

 

 
 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 28 Einberufung und Anträge 
[…] 
(3) 1Anträge zur Tagungsordnung müssen bis spätestens vier Wochen vor dem Termin der 

Mitgliederversammlung schriftlich (Brief, E-Mail, Telefax oder Computer-Fax) mit Begründung bei der JVR-
Geschäftsstelle eingegangen sein. 2Darauf ist in der Terminankündigung (Abs. 2) hinzuweisen. 3Nicht formgerecht 
oder später eingehende Anträge, die weder Abänderungs- noch Ergänzungsanträge zu vorliegenden Anträgen 
sind, dürfen nur als Dringlichkeitsanträge (Abs. 6) behandelt werden. 4Liegen zu einer Angelegenheit mehrere 
Anträge vor, so ist über den weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. 5Zusatz-, Erweiterungs- und 
Unteranträge zu einem Antrag kommen gesondert zur Abstimmung. 

[…] 
(6) 1Nach Ende der Antragsfrist können im Ausnahmefall noch Dringlichkeitsanträge bei der JVR-Geschäftsstelle 
beziehungsweise beim Vorstand (§ 24) bis vor der Eröffnung der Mitgliederversammlung mit schriftlicher 
Begründung eingereicht werden. 2Als Dringlichkeitsanträge sind ausnahmsweise nur solche Anträge zulässig, 
die innerhalb der oben erwähnten Fristen nicht eingereicht werden konnten und der Sache nach für den JVR 
von so herausragender Bedeutung sind, dass sie in die Tagungsordnung der Mitgliederversammlung 
aufzunehmen sind. 3Diese Anträge sind den Delegierten bei der Versammlung zugängig zu machen. 4Ferner ist 
erforderlich, dass die Mitgliederversammlung den Dringlichkeitsantrag mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen in die Tagungsordnung aufnimmt. 5Anträge auf Satzungsänderungen, Höhe der 
Beiträge, Abgaben und Umlagen und Wahlen können nicht per Dringlichkeitsantrag gestellt werden. 
 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 

 
TOP 7: 
Entgegennahme der Berichte der Mitglieder des 
Präsidiums und Aussprache 
 
 
     a) Präsident  [siehe Anlage] 

     b) Referatsleiter Leistungssport  [siehe Anlange] 
     d) Referatsleiter Kampfrichterwesen   [mündlich] 
     e) Referatsleiter Lehr- und Prüfungswesen  [mündlich] 
     f)  Referatsleiter Breiten- und Freizeitsport   [mündlich] 
     g) Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit  [mündlich] 
     h) Referatsleiter Jugend- und Schulsport  [siehe Anlage] 
 



 

 
 
 
 

CARL ESCHENAUER 
– Präsident – 
Wilhelmsallee 6 
56130 Bad Ems 
 

  ceschenauer@judo-
rheinland.de 
  +49 2603 9299976 
  +49 151 51079750 
 

 

JVR-Geschäftsstelle  
Lahnstraße 14  
56130 Bad Ems 
  02603/5077704 
  02603/5077705 
  info@judo-rheinland.de 
 

        
 
 
 
 

 
An die Mitgliederversammlung des 

Judoverbandes Rheinland e.V. 

am 13.09.23 in Koblenz  

                                                                                                 Bad Ems, den 28.08.23 

JAHRESBERICHT  2022/23                  

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
liebe Judoka, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
haben wir uns im letzten Jahr noch über die Nachwirkungen der Corona Pandemie 
unterhalten, so lässt sich für das vergangene Jahr festhalten, dass der Judo Sport im 
Rheinland und ganz Deutschland wieder einen großen Schritt zur Normalität gemacht hat. 
 
Erstmals seit über zwanzig Jahren haben wir wieder steigende Mitgliederzahlen. Besonders 
bei den Anfängerkursen haben wir enormen Zulauf. Unter den vielen neuen Mitgliedern 
befinden sich auch einige Quereinsteiger. Gerade im Breitensport fanden wieder tolle 
Aktionen statt. Highlights waren sicherlich die Special Olympics World Games in Berlin 2023 
(das zweit größte Multisportevent seit den Olympischen Spielen in München 1972) mit ID-
Judo im Programm und einer riesen medialen Präsenz im deutschen Fernsehen.  
 
Natürlich war in unserem Verband das Judo Festival in Bad Ems vom 17.-21. Mai 2023 das 
absolute Highlight. Die größte Judo Veranstaltung in der Geschichte unseres Verbandes 
übertraf mit über 1000 Teilnehmer/innen alle Erwartungen. Dafür wurden über 2400 
Quadratmeter Mattenfläche verlegt in fünf Hallen. Mit den Deutschen Ü30 Meisterschaften, 
Deutschen Kata Meisterschaften und dem Yoko Pokal U15 fanden gleich drei Highlights 
parallel statt. Und ein Referentenpool aus Welt-, Europameistern und Olympiasiegern für 
die Lehrgänge rundeten die Festtage ab. Hier nochmal ein großes Dankeschön an alle 
Helfer! 
 
Ansonsten beschäftigten sich viele Lehrgänge und Ausbildungen mit der neuen Kyu 
Graduierungsordnung. Es fand wieder eine Trainer-C-Ausbildung statt sowie viele 
Wettkämpfe auf allen Ebenen. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

             JUDOVERBAND RHEINLAND e.V. 
 

                        

 

http://www.judo-rheinland.de 



BERICHT PETER FRANKEN (Referatsleiter Leistungssport) zur MV 2023 in Koblenz 
 
 

 

 
Im ersten Halbjahr 2023 wurden insgesamt 8 Kadermaßnahmen durchgeführt. 
Los ging es im Januar als Vorbereitung für die SWDEM und DEM U18 und U 21 mit einem 
3-tägigen Lehrgang in Koksijde / Belgien. 
Teilnehmer waren neben den 250 Kämpfern aus 7 Nationen auch 7 Rheinländer 
 

  

  
 

JVR – Kadermaßnahmen 2023 / 1. Halbjahr 



Teilnehmer: Miriam Franken, Rebecca Reicherz, Lea Weber, Helen Werling, Justsus Burth, 
Ole Kamphuis, Till Scheller 
Für die U15 stand die erste Kadermaßnahme im März mit dem  DJB Sichtungsturnier in 
Backnang auf dem Programm. 
Der JVR wurde dabei wieder von 7 Athleten vertreten, mit einem 3. Platz durch Laura 
Limbacher (ESV Siershahn) stand hier auch eine Medaille auf der Haben-Seite. 
   

 
 
Teilnehmer: Kiara Cieslar, Laura Limbacher / Lisa Wesemann, Christopher Hennig 
Leon Schnapp, Lazar Stupar, Paul Müller 
 
 
Im April stand die U16 im Focus. 
Mit den beiden Sichtungsturnieren FrU16 in Düsseldorf und MU16 in Duisburg, gefolgt 
von einem 3-tägigen Trainingslager im Bundesleistungszentrum in Köln. 
Bei den Damen waren dabei Melina Gratzer, Hope Verhagen, Hilal Akti, Jule Lempertz und 
Laura Limbacher im Einsatz. Und hier gelang der Laura mit Platz 2 die zweite Platzierung 
bei einem Sichtungsturnier. 
Bei den Männern starteten Lazar Stupar, Paul Müller, Robert Ketter, Lennard Prinz, 
Eric Brüdigam Dali Yakushew und Danil Weicel.  
Im stark besetzten Teilnehmerfeld jedoch, bis auf kleine Geistesblitzeblitze, größtenteils  
chancenlos. 
Für das Trainingslager am Montag reisten dann noch extra Luis Bolz und Pawel Spichal  
nach Köln an. 
Bis auf paar kleiner Blessuren sind da alle heil raus gekommen, zumal dann wenige 
Wochen später das 2. Sichtungsturnier in Erfurt im Terminplan stand. 
Dort bildeten Jule Lempertz, Hilal Akti, Laura Limbacher, Danil Weicl, Daniel Yakushew 
und Luis Bolz das Team Rheinland. 
            
            



            
            
            
             

 
   
Die Teilnehmer des JVR am Trainingslager vor dem Bundesleistungszentrum.  
 

 



 
Die Teilnehmer des JVR befinden sich irgendwo im „Erfurter Gewühl“.  
            
            
          
Beim Yoko-Pokal Im Rahmen des Judo-Festivals in Bad Ems stellte man dann im Mai von 
Verbandsseite ein Mixed-Team auf, das sich mit Platz 7 ordentlich schlug. Vor allen, weil  
man 2 von den 8 Gewichtsklassen nicht besetzen konnte. 
Dabei musste die Mannschaft 6 Mal auf die Matte. 
Nach 2 Siegen gegen die KG Greven/Altenberge und die KD Judokwai/Bushido Wüstems 
und einem Unentschieden gegen das Judoteam Mittelfranken ging man als Gewinner des 
Pools in die KO-Runde. Dort folgten eine Niederlage gegen das Judoteam Pfalz in der 
Hauptrunde, ein Sieg gegen das Judoteam Saarland und einer letzten Niederlage gegen 
Kongo Münster in der Trostrunde. 
An dem Tag hielten Laura Limbacher, Lina Steinheuer, Lisa Wesemann, Freja Rohlf, Kiara 
Cieslar, Paul Müller, Andre Hennig, Lazar Stupar, Christian Klaas und Leon Schnapp die 
Fahne des JVR hoch. 
 

 
 
Als letzte Maßnahme in diesem Halbjahr wurde dann noch das Glaspalastturnier in 
Sindelfingen mit den Kadern U15, U18 und U21 angefahren. 
Mit einem Medaillensatz durch Yaroslav Demydenko (1.Platz U21/-81 kg), Johanna 
Wesemann (2. Platz U21/-70 kg) und Paul Müller (3. Platz U15/-40 kg) erreichte man hier  
ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis. 
Neben den 3 Platzierten kämpften noch: Luca Ferdinand, Christian Klaas, Leon Schnapp, 
Laura Limbacher, Kiara Cieslar, Danil Weicl, Tatjana Schultze, Jule Lempertz, Hilal Akti,  
Melina Gratzer, Hope Verhagen, Rebecca Reicherz, Miriam Franken, Jan Verhagen. 
Tatjana Stupar, Lazar Stupar, Egor Koptel. 
Am anschließenden Trainingslager nahmen Yaroslav Demydenko und Oleg Justus teil. 
            
            



            
            
             

 
  
Die Teilnehmer U15 (oben) und der U18 (unten) des JVR in Sindelfingen .  
 
  

 
  



... 

 
 
 
 

CLAUS ESCHENAUER 
– Referent Jugend- und 
Schulsport– 
Am Südhang 9 
56337 Arzbach 
 

  cleschenauer@judo-
rheinland.de 
  +49 2603 9362725 
  +49 174 5264949 
 

 

JVR-Geschäftsstelle  
Lahnstraße 14  
56130 Bad Ems 
  02603/5077704 
  02603/5077705 
  info@judo-rheinland.de 
 

        
 
 
 
 

 
An die Mitgliederversammlung des 

Judoverbandes Rheinland e.V. 

am 13.09.2023 in Koblenz 

                                                                                                 Arzbach, den 27.08.2023 

 

JAHRESBERICHT  2022/23 

(Zeitraum: Juni 2022 – August 2023)                  

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
liebe Judoka, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im oben benannten Zeitraum infizierten sich in Rheinland-Pfalz jeden Tag immer noch 
Hunderte Menschen mit dem Coronavirus. Bund und Länder beschlossen daher umfassende 
Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Zwischen dem 1. Oktober 
2022 und bis zum 7. April 2023 galt ein bestimmter Rechtsrahmen für die Corona-
Schutzmaßnahmen. Ziel war der Schutz vulnerabler Gruppen. Seit dem 8. April 2023 gelten 
die Corona-Schutzmaßnahmen als offiziell beendet. Bereits mit der Änderung der 
Testverordnung des Bundes, welche am 30. Juni 2022 in Kraft getreten war, konnten 
Veranstaltung wie Jugend trainiert erstmals wieder stattfinden. Anschließend gab es auch 
wieder reguläre Veranstaltungen im Schulsport.  
 
Folgende Veranstaltungen fanden statt: 
 

DJB-Jugendvollversammlung am 09.07.2022 in Münster 
 
Die Bundesjugendleiterin Jane Hartmann (Rheinland) eröffnete die Versammlung und führte 
im Namen des DJB-Vorstands und des Präsidiums die Sitzung durch. Wichtige 
Abstimmungen waren u.a. die Wiedereinführung eines Schulsportreferenten auf DJB-Ebene. 
Die Stärkung des Schulsportbereichs anhand eines selbstständigen Referats soll unterstützt 
werden. In den meisten Landesverbänden gibt es einen eigenen Schulsportreferenten und 
dieses Gremium kann dann Entscheidungen treffen und benötigt nicht immer eine 
Jugendvollversammlung. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. Ein weiterer 
interessanter Punkt für unseren Landesverband war der Antrag des Württembergischen 
Judo-Verbands auf Wiedereinführung der Gruppenmeisterschaften der U 15 anstelle des 
Jugendpokals. Grundlagen der ausgiebigen Diskussion waren: Änderungen der 
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CLAUS ESCHENAUER 
– Referent Jugend- und Schulsport– 
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 

 

Gewichtsklassen, Fremdstarter, Qualifikationsmodus, Veranstaltungsort und damit 
verbunden hohe Kosten für die Vereine. Mit dem Jugendpokal sollte dem Trend 
entgegengewirkt werden, dass Kinder in einem bestimmten Alter mit Judo aufhören. Es 
sollte eine Breitensportveranstaltung mit Eventcharakter sein im Sinne der Jugendlichen. 
Einige Vorschläge hat die Versammlung zusammengetragen: verschiedene Events an 
mehreren Orten durchführen auch außerhalb vom Judo, ähnliche Handhabung wie Jugend 
trainiert, evtl. Wild Card System, u. A. Es soll nun eine Arbeitsgruppe geschaffen bzw. die 
vorhandene aktiviert werden. Dort sollen engagierte Personen und kleine Landesverbände 
teilnehmen, sodass alle Interessen vertreten werden können. Für den Judoverband 
Rheinland nimmt Peter Franken (JJC Mendig) als Gruppenkoordinator Süd-West teil. Es 
wurde noch mal betont, dass nichts dagegenspricht, wenn sich die Länder einer Gruppe 
absprechen und ein Mannschaftsturnier ausrichten. Die Namen können selbst gewählt 
werden, es müsse allerdings von den Ländern finanziert werden. Die einzelnen Beratungen 
und Beschlussfassungen zu den jeweiligen Anträgen können im „Protokoll zur 
Jugendvollversammlung 2022 in Münster“ nachgelesen werden.  

 
100. Bundesfinale "Jugend trainiert" vom 13. bis 17.09.2022 in 
Berlin 
 
Mit einer beeindruckenden Abschlussfeier im Velodrom ging das 100. Bundesfinale "Jugend 
trainiert - für Olympia & Paralympics" zu Ende. Der größte Schulsportwettbewerb der Welt 
meldete sich mit dem diesjährigen Herbstfinale eindrucksvoll aus der Corona-Pause zurück. 
Bei der Veranstaltung im Velodrom gab es Siegerehrung, Show-Programm, Live-Konzert 
und Disco. Die Stimmung war ausgelassen wie nie. Die Entbehrungen der vergangenen 2,5 
Jahre entluden sich an diesem besonderen Abend in kollektiver Freude. Judo war die 
einzige Sportart beim Herbstfinale von „Jugend trainiert“, die in der Halle stattfand. Bei den 
Mädchen der Wettkampfklasse III gab es eine Überraschung. Siegerin wurde Nordrhein-
Westfalen (vertreten durch das Lessing-Gymnasium und Berufskolleg Düsseldorf), der 
zweite Platz ging an Bayern (Bertold-Brecht-Schule Nürnberg) und der dritte Platz nach 
Rheinland-Pfalz (Gymnasium am Kaiserdom Speyer). Ein toller Erfolg für unser Bundesland, 
welches sich bei „Jugend trainiert“ nicht in die einzelnen Landesverbände „Rheinland“ und 
„Pfalz“ aufteilt.  

 
Schulsportkommission vom 25.11. bis 27.11.2022 in Leipzig 
 
Die turnusmäßig im Winter stattfindende DJB-Schulsportreferententagung wurde in der Zeit 
vom 25. bis 27. November 2022 in Leipzig durchgeführt. Karlheinz Stump als 
stellvertretender Vorsitzender der Schulsportkommission und Schulsportbeauftragter  
des DJB begrüßte die Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Landesverbände. An den 
drei Tagen gab es u.a. folgende Themen: Minimalqualifizierung von pädagogischem 
Personal, Möglichkeiten zur Erlangung eines weiß-gelben Gürtels, Minimalcurriculum, 
Grundschulwettbewerb „Jugend trainiert“ und Entwicklung einer DJB-Schulsportbroschüre 
als Leitfaden für Lehrkräfte und Vereine.  
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56130 Bad Ems 

 

Landesentscheid Rheinland-Pfalz: Jugend trainiert für Olympia & 
Paralympics – Judo: Jungen und Mädchen WK III und IV am 
27.04.2023 in Speyer 
 
Der diesjährige Landesentscheid Rheinland-Pfalz fand am 27. April 2023 mit ausschließlich 
pfälzischen Mannschaften in Speyer statt. Teilgenommen haben verschiedene Grundschulen 
(GS), Integrierte Gesamtschulen (IGS), Realschulen plus (RS+) und Gymnasien (Gym) aus 
Speyer und Kaiserslautern. In der Wettkampfklasse III gewannen bei den Mädchen das 
Gymnasium am Kaiserdom Speyer und bei den Jungs das Heinrich-Heine-Gymnasium aus 
Kaiserslautern. Beide Teams sind somit für das Herbstfinale in Berlin (17.09. bis 
20.09.2023) qualifiziert.  

 
DJB-Jugendvollversammlung am 01.07.2023 in Potsdam 
 
Bei der diesjährigen Jugendvollversammlung wurden zahlreiche Debatten geführt. Trotz 
langer Diskussionen wurden alle Entscheidungen sehr eindeutig getroffen. So wurde sich 
unter anderem darauf geeinigt den Griff in oder um den Nacken in der Altersklasse U15 zu 
gestatten. Das Landen auf einem Knie oder beiden Knien beim Wurfbeginn bleibt allerdings 
weiterhin für die U15 unbewertet. Diese Anträge müssen nun noch auf der 
Mitgliederversammlung des DJB bestätigt werden. Ebenso wurde in Potsdam Norbert 
Specker als Vizepräsident der Jugend gewählt. Das „Protokoll zur Jugendvollversammlung 
2023 in Potsdam“ liegt noch nicht vor.  
 

Fortbildung „Ringen, Raufen und Judo in der Schule“ für Lehrkräfte 
am 19.07.2023 in Worms 
 
Am 19. Juli 2023 fand erstmalig wieder eine dezentrale Fortbildung „Ringen, Raufen und 
Judo in der Schule statt.“ Am Gauß-Gymnasium in Worms gab es für Gymnasiallehrkräfte 
neben einem Impulsvortrag über „Strategien zur Entwicklung und Umsetzung von 
Konzepten zum Ringen, Raufen und Judo in der Schule in praktischer Umsetzung „Bewegtes 
Kennenlernen im Judo“ sowie „Grundlagen des Ringens und Kämpfens im Sportunterricht“ 
in Theorie und Praxis. 
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
(Claus Eschenauer – Referent Jugend- und Schulsport im JVR) 
 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 

 
TOP 8: 
Genehmigung des Haushaltsnachweises für 2022 
 
An dieser Stelle sind die Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG 
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 mit der Einnahmen-Ausgaben-Überschussrechnung 
und der Entwicklung des Anlagevermögens abgedruckt.  
 
 
Ergebnis:____________________________________________________ 

 

 

 
 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEWINNERMITTLUNG 
 
 

nach § 4 Abs. 3 EStG 
 
 

vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 
 
 
 
 

Judoverband Rheinland e.V. 
Fachverband für Budo-Sportarten 

 
Wilhelmsallee 6 

 
56130 Bad Ems 



Blatt 1 

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022 

  

Judoverband Rheinland e.V. Fachverband für Budo-Sportarten, Bad Ems 

  

AKTIVA 

 

 

 EUR EUR 

   

ANLAGEVERMÖGEN   

   

Immaterielle 

Vermögensgegenstände   

   

entgeltlich erworbene 

Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche 

Rechte und Werte sowie 

Lizenzen an solchen Rechten 

und Werten  1,00 

   

Sachanlagen   

   

Andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung   

Vereinsausstattung 2,51  

Sonstige Anlagen und 

Ausstattung 6,51 9,02 

   

Finanzanlagen   

   

Beteiligungen  1.000,00 

   

UMLAUFVERMÖGEN   

   

Forderungen, sonstige 

Vermögensgegenstände   

   

Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen  2.000,00 

   

Kasse, Bank  46.585,33 

   

      

   

  49.595,35 

       



Blatt 2 

VERMÖGENSÜBERSICHT zum 31. Dezember 2022 

  

Judoverband Rheinland e.V. Fachverband für Budo-Sportarten, Bad Ems 

  

PASSIVA 

 

 

 EUR EUR 

   

VEREINSVERMÖGEN   

   

Gewinnrücklagen   

Freie Gewinnrücklagen 32.919,26  

Sonstige Gewinnrücklagen 15.000,00 47.919,26 

   

Jahresergebnis  198,91- 

   

VERBINDLICHKEITEN   

   

Sonstige Verbindlichkeiten  1.875,00 

   

      

   

  49.595,35 

      

   

   



Blatt 3 

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 

  

Judoverband Rheinland e.V. Fachverband für Budo-Sportarten, Bad Ems 

  

 

 

 EUR EUR 

   

IDEELLER BEREICH   

   

Nicht steuerbare Einnahmen   

Mitgliedsbeiträge 50.497,00  

Aufnahmegebühren 3.910,00  

Zuschüsse 21.105,96  

Sonstige nicht steuerbare 

Einnahmen   7.760,97 83.273,93 

   

Nicht anzusetzende Ausgaben   

Abschreibungen 499,00-  

Personalkosten 15.702,20-  

Reisekosten 18.397,95-  

Raumkosten 3.953,53-  

Übrige Ausgaben 46.381,99- 84.934,67- 

   

Gewinn/Verlust 

ideeller Bereich    1.660,74- 

   

VERMÖGENSVERWALTUNG   

   

Ausgaben   

   

Ausgaben/Werbungskosten   

Sonstige Ausgaben  40,50- 

   

Gewinn/Verlust 

Vermögensverwaltung    40,50- 

   

ZWECKBETRIEBE SPORT   

   

Zweckbetriebe Sport 1 

(Umsatzsteuerpflichtig)   

   

Einnahmen aus Umsatzerlösen   

aus Leistungen an Mitglieder  21.195,60 

   

Ausgaben für Material   

Ausgaben für Roh-,Hilfs- 

und Betriebsstoffe und für 

bezogene Waren 6.637,20-  

Ausgaben für Personal   

Löhne und Gehälter 2.014,36-  

Ausgaben für sonstige 

betriebliche Aufwendungen   

Allgemeine Kosten des 

Sportbetriebs 16.880,68-  

         

   

Übertrag 25.532,24- 19.494,36 



Blatt 4 

EINNAHMEN-AUSGABEN-ÜBERSCHUSSRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 

  

Judoverband Rheinland e.V. Fachverband für Budo-Sportarten, Bad Ems 

  

 

 

 EUR EUR 

   

Übertrag 25.532,24- 19.494,36 

   

Sonstige Kosten 

Zweckbetrieb Sport   11,04- 25.543,28- 

   

Gewinn/Verlust 

Zweckbetriebe Sport 1    4.347,68- 

   

Zweckbetriebe Sport 2 

(Umsatzsteuerfrei)   

   

Einnahmen aus Umsatzerlösen   

aus Sportunterricht 

(§4/22a UStG) 1.750,00  

aus Teilnehmergebühren bei 

sportlichen Veranstaltungen 

(§4/22b UStG) 4.100,01 5.850,01 

   

Gewinn/Verlust 

Zweckbetriebe Sport 2    5.850,01 

   

Gewinn/Verlust 

Zweckbetriebe Sport    1.502,33 

   

   

   

      

   

JAHRESERGEBNIS  198,91- 

      

   

   

   

   



Blatt 5 

  

Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 

  

Judoverband Rheinland e.V. 

Bad Ems 

 

Konto 

 
Bezeichnung 

 
Entw. 

 
Stand zum 

 
Zugang 

 
 Abschreibung 

 
 Stand zum 

   der 

 
01.01.2022 

 
Abgang 

 
- 

 
Zuschreibung 

 
- 

 
31.12.2022 

    EUR 

 
EUR 

 
 EUR 

 
 EUR 

          
0027 

 
EDV-Software, entgel 
tl. erworben 

 

AHK 

 
2.737,00  

 
  

952,00- 

 

   1.785,00  

 

  Absch 

 
2.735,00  

 
    1.784,00  

     951,00- 

 
    

  BW 

 
2,00  

 
    1,00  

     1,00- 

 
    

0300 

 
Vereinsausstattung  

 
AHK 

 
4.204,06  

 
  

 
   185,59  

     4.018,47- 

 
    

  Absch 

 
4.201,53  

 
    185,08  

     4.016,45- 

 
    

  BW 

 
2,53  

 
    0,51  

     2,02- 

 
    

0310 

 
Sportgeräte  

 
AHK 

 
21.883,21  

 
  

 
   4.446,02  

     17.437,19- 

 
    

  Absch 

 
21.879,21  

 
    4.444,02  

     17.435,19- 

 
    

  BW 

 
4,00  

 
    2,00  

     2,00- 

 
    

0410 

 
Geschäftsausstattung  

 
AHK 

 
14.294,04  

 
  

 
   3.200,34  

     11.093,70- 

 
    

  Absch 

 
14.283,51  

 
    3.195,83  

     11.087,68- 

 
    

  BW 

 
10,53  

 
    4,51  

     6,02- 

 
    

0415 

 
Büroeinrichtung  

 
AHK 

 
2.106,31  

 
  

 
   2.106,31  

   Absch 

 
2.104,31  

 
    2.104,31  

   BW 

 
2,00  

 
    2,00  

 0475 

 
Geringwertige Wirtsc 
haftsgüter 

 

AHK 

 
 499,00  

499,00- 

 

   0,00  

 

  Absch 

 
 499,00  

 
   0,00  

     499,00- 

 
    

  BW 

 
 499,00  

 
 499,00  

 
 0,00  

          

Summe 

 
 AHK 

 
45.224,62  

 
499,00  

 
   11.723,26  

     34.000,36- 

 
    

  Absch 

 
45.203,56  

 
499,00  

 
   11.713,24  

     33.989,32- 

 
    

  BW 

 
21,06  

 
499,00  

 
 499,00  

 
 10,02  

     11,04- 

 
    

         
 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 

 
TOP 9: 
Entgegennahme des Berichts der Revisoren 
 
[siehe Anlage] 



 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz.  

 

TOP 10: 
Entlastung aller gewählten und berufenen 
Verbandsmitarbeiter 
 
(einzeln bzw. en bloc) 
 
1. Entlastung a) durch die Delegierten 
 

Präsident Eschenauer, Carl 

Vize-Präsident 
 
Bayer, Franz 

Schatzmeister 

 

Jürgen Sabel  
 

Referatsleiter Leistungssport Franken, Peter 

Ressortleiter Männer/Männer U 21 Eschenauer, Carl 

Ressortleiter Frauen/Frauen U 21 Eschenauer, Carl 

Ressortleiter Männer U 18 Klever, Nils 

Ressortleiter Frauen U 18 Gottwald, Julia 

Ressortleiter männliche Jugend U 15 
 
Wingenter, Cedric 

 

Ressortleiter weibliche Jugend U 15 
Bühler, Judith (bis 
27.06.22) 

Referent Jugend U 11/ U13 Koblenz 
Franken, Peter 
 

Referent Jugend U 11/ U13 Rheinhessen/Nahe Hennig, André 

Referent Jugend U 11/ U13 Trier 
Bühler, Judith (bis 

27.06.22) 

Referent Jugend U 11/ U13 Westerwald/Taunus Nils Klever 

Referatsleiter Kampfrichterwesen Otto, Christoph 

Referent Kampfrichterwesen Koblenz NN 



Referent Kampfrichterwesen Rheinhessen/Nahe NN 

Referent Kampfrichterwesen Trier NN 

Referent Kampfrichterwesen Westerwald/Tauns NN 

Referatsleiter Lehr- & Prüfungswesen Maas, Denis 

Referent Prüfungswesen Koblenz Katluhn, Eckhard 

Referent Prüfungswesen Rheinhessen/Nahe Lechthaler, Horst 

Referent Prüfungswesen Trier Bayer, Franz 

Referent Prüfungswesen Westerwald/Taunus Klein, Markus 

Referatsleiter Breiten- & Freizeitsport 
 
Lars Ferrlein  

 

Referent Kata Lars Ferrlein  

Referent Selbstverteidigung 
Sabel, Jürgen (bis 
20.06.23)  

Referent Wettkämpfe Ü 30 & Seniorensport NN 

Referent Behindertensport Hösler, Werner 

Referatsleiter Öffentlichkeitsarbeit 
Sabel, Jürgen (bis 

20.06.23) 

Referent Internet NN 

Referent Sponsoring & Marketing NN 

Vorsitzender Rechtsausschuss Kern, Dr. Hanns 

Beisitzer Rechtsausschuss I Hartmann, Sebastian 

Beisitzer Rechtsausschuss II Jäger, Roman 

Revisor I Scheidt, Melitta 

Revisor II Elenz, Ernst 

Ersatz-Revisor Hau, Michael 

 
  

 
 
 



b) durch die Jugendvertreter 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
 
§ 31Versammlungsleitung 
(1)Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten (§ 35) oder von einem durch ihn Beauftragten 
geleitet.(2)Stehen Neuwahlen an, ist für die Dauer der Entlastung des Präsidiums (§ 32) und für die Wahl des 
Präsidenten (§ 35) von der Mitgliederversammlung ein Versammlungsleiter zu wählen, der nicht dem Präsidium (§ 
32) angehören darf. 

 
 

Referatsleiter Jugend & Schulsport Eschenauer, Claus 

Referent allgemeine & überfachliche 

Jugendarbeit 
Eschenauer, Claus 

Referent Schulsport Eschenauer, Claus 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 

 
TOP 11: 
Beschlussfassung über die Ernennung der 
Ehrenpräsidenten & Ehrenmitglieder 
 
Es liegen keine Anträge vor. 
 

 

 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht 
etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz.  

 
 

TOP 12: 
Beschlussfassung über Anträge zur Satzung 
 
Es liegen keine Anträge vor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 
 
§ 59 Satzungsänderungen 
(1) Diese Satzung kann durch die Mitgliederversammlung (§ 26) mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen geändert werden.[…] 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz.  

 

 
TOP 13: 
Beschlussfassung über Anträge zu Ordnungen 
 
13.1 Antrag Präsidium JVR: Änderung Finanzordnung  [siehe Anlage] 
 
Ergebnis:____________________________________________ 
 
 
13.2 Antrag Präsidium JVR: Neue Kata Ordnung  [siehe Anlage] 
 
Ergebnis:____________________________________________ 
 
 
13.3. Antrag BC Mayen: Änderung Ehrungsordnung  [siehe Anlage] 
 
Ergebnis:____________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht 
etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 

 



 

 
 
 
 

CARL ESCHENAUER 
–Präsident  – 
Wilhelmsallee 6 
56130 Bad Ems 

  ceschenauer@judo-
rheinland.de 
  +49 2603 9299976 
  +49 151 51079750 
 

JVR-Geschäftsstelle  
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 
  0 26 03/ 5077704 
  0 26 03 / 5077705 
  info@judo-rheinland.de 

Bankverbindung: 
Kreissparkasse Mayen 
Bankleitzahl: 576 500 10 
Kontonummer: 98009905 

Rechtsform: e.V. 
Sitz: Koblenz 
Registergericht:  
AG Koblenz 
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[ANTRAG – zur Mitgliederversammlung des JVR am 13.09.23 
in Koblenz] 
 
Tagesordnungspunkt:  TOP 13 – Beschlussfassung über Anträge zur Ordnung 
 
Antrag Nr.: 1 
 
Antragsteller: Präsidium Judoverband Rheinland e.V. 
 
Thema: Änderung Finanz Ordnung 
 
Alte Fassung: 
 
§3 (2) Reisekosten 
Der Satz beträgt je gefahrenen Kilometer 0,30 Euro… 
  
Neue Fassung: 
 
§3 (2) Reisekosten 
Der Satz beträgt je gefahrenen Kilometer 0,35 Euro… 
  
Begründung: 
Aufgrund gestiegener Preise (nicht nur Diesel und Benzin) hat das Präsidium bereits am 
02.11.22 beschlossen die Fahrtkostenpauschale zum 01.01.23 zu erhöhen (wir berichteten) 
und bittet jetzt um Bestätigung durch die Mitgliederversammlung um die Finanzordnung zu 
ändern. Nach bisher acht Monaten hält sich die finanzielle Auswirkung der gestiegenen 
Kosten für den Verband in einem überschaubaren Rahmen.   
 
Für das Präsidium 

 
 
 
 
 

(Carl Eschenauer – Präsident JVR) 
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[ANTRAG – zur Mitgliederversammlung des JVR am 13.09.23 
in Koblenz] 
 
Tagesordnungspunkt:  TOP 13 – Beschlussfassung über Anträge zur Ordnung 
 
Antrag Nr.: 2 
 
Antragsteller: Präsidium Judoverband Rheinland e.V. 
 
Thema: Einführung einer Kata Ordnung 
 
 
Alte Fassung: 
 
- 
  
 
Neue Fassung: 
 
-siehe Anhang 
  
Begründung: 
Seit 2018 gibt es eine neue Kata Ordnung im DJB und in vielen Landesverbänden wurde 
ebenfalls eine, an die Ansprüche des jeweiligen LV, neue Kata Ordnung eingeführt. Der JVR 
möchte hiermit das Kata Wesen im JVR genauer beschreiben und mit anderen 
Landesverbänden gleichziehen.   
 
 
Für das Präsidium 

 
 
 
 
 

(Carl Eschenauer – Präsident JVR) 

 

             JUDOVERBAND RHEINLAND e.V. 
 

                        

 

http://www.judo-rheinland.de 

JUDOVERBAND RHEINLAND e.V.  
Präsident  •  Wilhelmsallee 6  •  56130 Bad Ems 

mailto:ceschenauer@judo-rheinland.de
mailto:ceschenauer@judo-rheinland.de


 

JVR-KataO 
 

  
 

 

 

 Kata-Ordnung 

 des Judoverbandes Rheinland e.V. 
  



JVR-Kata-Ordnung Stand: 12. Juni 2023 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus formalen Gründen heraus wird auf die durchgängige Verwendung der weiblichen 
und männlichen Sprachform zur Bezeichnung von Ämtern oder Funktionen verzichtet. 
Selbstverständlich gilt die gewählte männliche Form der Bezeichnung auch für 
weibliche oder diverse Personen. 
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§ 1 Allgemeines 

(1) Gemäß § 8 Abs. 3 Bst. i JVR-Satzung gibt sich der 
Judoverband Rheinland e.V. (JVR) diese Ehrungsordnung. 

 
(2) Diese Ordnung regelt das gesamte Kata-Wesen im 

Judoverband Rheinland (JVR) und im Wesentlichen: 
a) Die Organisation der Aus- und Fortbildung von Judoka 

aller Altersstufen. 
b) Die Organisation und Ausrichtung von Kata-

Wettbewerben. 
c) Die Organisation der Aus- und Fortbildung, sowie die 

Einsatzplanung von Wertungsrichtern. 
d) Die Kooperation bei Aus- und Weiterbildung bezüglich 

Kata innerhalb des JVR. 
e) Die Außendarstellung des Bereichs Kata innerhalb 

und außerhalb des JVR. 
f) Die Sensibilisierung für die Einbettung in den 

judospezifischen Gesamtkontext. 
 

(3) Die Verantwortung für das Kata-Wesen liegt beim Kata-
Referenten und der Kata-Kommission. 

 
(4) Das Kata-Wesen ist Teil des Prüfungswesens im JVR. 

 
(5) Für die Aufgaben des Kata-Wesen ist ein entsprechender 

Etat im Haushaltsplan des jeweiligen Jahres durch das 
Prüfungswesen zu berücksichtigen. 

§ 2 Kata-Referent 

(1) Der Referatsleiter Breiten- und Freizeitsport ernennt den 
Kata-Referenten. 

 
(2) 1Der Kata-Referent kann vom Breitensportreferent vor Ablauf 

der Amtsperiode entlassen werden. ²Davon unbeeinflusst 
bleiben Entscheidungen des Disziplinarausschusses sowie 
des Rechtsauschusses. 

 
(3) 1Der Kata-Referent vertritt und organisiert das Kata-Wesen 

innerhalb des JVR. 
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(4) Insbesondere gehört zu seinen Aufgaben: 
a. Die Etat- und Terminplanung für das Kata-Wesen in 

Abstimmung mit dem Prüfungswesen. 
b. Die Planung, Organisation, Vergabe und Ausschreibung 

aller Kata-Meisterschaften und -turnieren auf 
Landesebene. 

c. Die Einsatzplanung der Landes Kata-Wertungsrichter. 
d. Die Verwaltung der Landes Kata-Wertungsrichterlizenzen. 
e. Die Planung, Organisation, Vergabe und Ausschreibung 

aller Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Landes Kata-
Wertungsrichter. 

f. Die Planung, Organisation, Vergabe und Ausschreibung 
von Kata-Lehrgängen auf Landesebene in Abstimmung 
mit dem Prüfungswesen. 

g. Die Vertretung des JVR im Bereich Kata gegenüber dem 
DJB. 

h. Die Meldung der Starter bei nationalen Wettbewerben 
(DKM, IDKM, etc.). 

i. Die Meldungen zu Kata-Wertungsrichterausbildungen des 
DJB. 

j. Zentraler Ansprechpartner im Bereich Kata innerhalb des 
JVR. 

k. Die Unterstützung der Bezirke und der Referate im 
Bereich Kata. 

l. Die Steuerung die Außendarstellung des Bereichs Kata 
innerhalb und außerhalb des JVR. 

m. Die Kontrolle und Koordination der Aktivitäten und 
Arbeitsprozesse im Bereich Kata. 

n. Die Teilnahme an Arbeitstagungen des JVR Lehr- und 
Prüfungsausschuss, sowie des Breitensportausschusses. 

o. Die Vorlage eines Berichtes zur Mitgliederverwaltung des 
JVR. 

§ 3 Kata-Kommission 

(1) Die Kata-Kommission ist die höchste Instanz im Bereich Kata 
im JVR. 

 
(2) Mitglieder: 

a) Präsident oder Vizepräsident 
b) Kata-Referent als Kommissionsvorsitzender 
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c) Mindestens zwei, höchstens vier Kata-Experten 
 

(3) 1Die Kata-Experten werden vom Kata-Referenten für eine 
Amtsperiode berufen. ²Nachberufungen sind jederzeit 
möglich. ³Eine vorzeitige Entlassung erfolgt anlog zu der 
Entlassung des Kata-Referenten gemäß § 2 Abs. 2. 

 
(4) Neben der Regelung allgemeiner Fragen im Bereich Kata 

und der Unterstützung des Kata-Referenten hat die JVR 
Kata-Kommission insbesondere folgende Aufgaben: 
a. Die Vergabe der Landes Kata-Wertungsrichterlizenzen. 
b. Die Konzeption und Weiterentwicklung von Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen für Landes Kata-
Wertungsrichter. 

c. Die Nominierung der Anwärter zum Erwerb von DJB-Kata-
Wertungsrichterlizenzen. 

d. Die Nominierung der Starter für nationale Kata-
Meisterschaften (DKM, IDKM, etc.). 

e. Die Entscheidung über Durchführungsbestimmungen aller 
Kata-Meisterschaften auf Landesebene. 

f. Die Konzeptionen und Weiterentwicklungen im gesamten 
Kata-Wesen. 

g. Die Unterstützung der Referate und Bezirke bei Kata-
Maßnahmen. 

h. Die Entscheidung bei Streitfragen, die Punkte dieser 
Ordnung betreffen. 

§ 4 Landes Kata-Wertungsrichter 

(1) Der JVR vergibt für den JVR gültige Lizenzen für Kata-
Wertungsrichter. 

(2) Als Kata-Wertungsrichter bei JVR Kata-Meisterschaften auf 
Landesebene dürfen nur Kata-Wertungsrichter mit gültiger 
Lizenz eingesetzt werden. 

(3) Über Ausnahmen entscheidet der Kata-Referent. 
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§ 5 Lizenzen 

(1) 1Im JVR sind für die Bewertung bei Kata-Wettbewerben und 
Dan-Prüfungen Lizenzen nötig. ²Es handelt sich hierbei um 
die auch im DJB-Gültigkeitsbereich angesiedelten 
Wettbewerbs-Kata. 

(2) Darüber hinaus behält sich der JVR vor, auch andere Kata zu 
lizenzieren. 

(3) Kata-Wettbewerbe im Bereich des ID-Judo unterliegen einer 
Sonderregelung. 

(4) Der Kata-Referent verwaltet die Landes Kata-
Wertungsrichterlizenzen. 

§ 6 Lizenzvergabe 

(1) Der JVR orientiert sich bei der Lizenzvergabe an den 
Richtlinien der Lizenzvergabe des DJB. 

(2) Für Kata, die nur auf JVR-Ebene durchgeführt werden, 
vergibt die Kata-Kommission die Lizenzen. 

(3) Die Lizenzen werden auf Antrag nach entsprechendem 
Eignungs- und Qualifikationsnachweis von der JVR Kata-
Kommission vergeben. 

(4) Der Nachweis kann auf vier Arten erbracht werden: 

a) 1Demonstration der praktischen Grundkenntnis der 
jeweiligen Kata und Überprüfung der Kenntnis der 
Bewertungskriterien. ²Die Prüfungsabnahme erfolgt 
durch den Kata-Referenten oder ein von ihm 
beauftragtes Mitglied der Kata-Kommission und ein 
weiteres Mitglied der Kata-Kommission. 

b) Der mehrjährigen erfolgreichen Trainerarbeit mit Kata-
Athleten. 

c) Der mehrmaligen erfolgreichen Teilnahme 
(Platzierung 1-3) an offiziellen Kata-Meisterschaften 
auf Bundesebene (DJB) und der Teilnahme an einem 
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von der Kata-Kommission anerkanntem 
Schulungslehrgang zur Kata-Bewertung. 

d) Teilnahme an einem zentralen Lehrgang für Kata -
Wertungsrichter des DJB. 

(5) 1Für b) bis d) ist die Befürwortung durch den Kata-Referenten 
und ein weiteres Mitglied der Kata-Kommission nötig. ²Die 
Entscheidung trifft die Kata-Kommission. 

§ 7 Gültigkeit und Verlängerung 

(1) Die Lizenz gilt jeweils 3 Jahre und wird vom Kata-Referenten 
verlängert, wenn die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind. 

(2) Wird sie nicht verlängert, ruht die Lizenz zwei Jahre, danach 
verfällt sie. 

(3) Zur Verlängerung der jeweiligen Lizenz sind beide 
nachfolgenden Bedingungen für jede lizensierte Kata zu 
erfüllen: 
a. Zwei aktive Einsätze als Kata-Wertungsrichter (JVR, DJB, 

EJU, IJF Kata-Meisterschaften oder Dan-Prüfung des 
JVR, sowie weitere, von der Kata-Kommission anerkannte 
Kata-Turnieren in einem Zeitraum von drei Jahren nach 
Lizenzerteilung.  

b. Teilnahme an einem Kata-Lehrgang, DJB-, EJU-, IJF-
Kata-Seminar oder einem anderen von der Kata-
Kommission anerkanntem Kata-Wertungsrichter-/Kata-
Lehrgang. 

(4) 1Sind die formalen Kriterien nicht erfüllt, kann die Kata-
Kommission in berechtigten Ausnahmefällen eine 
Verlängerung der Lizenzen beschließen. ²Bei ruhender 
Lizenz ist zur Verlängerung die Teilnahme an zwei 
entsprechenden Maßnahmen nachzuweisen. 

§ 8 Kata-Wettbewerbe 

(1) Sie unterliegen den Ausführungsbestimmungen der 
jeweiligen Ordnungen des JVR. 



JVR-Kata-Ordnung Stand: 12. Juni 2023 
 

 

(2) Sie orientieren sich an der aktuellen Wettkampfordnung Kata 
(WOK) des DJB. ²Abweichungen zu dieser werden bei 
Bedarf in der Ausschreibung bekanntgegeben. 

(3) Die finale Entscheidung bei einem Kata-Wettbewerb obliegt 
der sportlichen Leitung. 

(4) 1Ist eine JVR Kata-Meisterschaft laut Ausschreibung zur 
Anerkennung des Teilprüfungsfaches Kata der Dan-Prüfung 
zugelassen, dürfen lizensierte Wertungsrichter diese Prüfung 
im Rahmen der Kata-Meisterschaft abnehmen. ²Die finale 
Entscheidung liegt beim Prüfungsreferenten in Absprache mit 
dem Kata-Referenten. 

§ 9 Kata-Informationen 

(1) 1Informationen bezüglich Kata aus anderen Referaten bzw. 
Bezirken werden an den Kata-Referenten weitergeleitet. ²Der 
Kata-Referent wird in die Entscheidung über Referenten im 
Lehr- und Ausbildungsbereich für die Kata Belange mit 
eingebunden. 

§ 10 Inkrafttreten 

(1) Diese Kata-Ordnung wurde vom Präsidium am 12.04.2023 
genehmigt. 

(2) Sie tritt nach Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
 
gez.: Carl Eschenauer Präsident 
gez.: Franz Bayer Vizepräsident 
gez.: Jürgen Sabel Schatzmeister 



 BUSHIDO - Club Mayen e.V.  

AIKIDO SHIRAGIKU JUDO 

 
 
 
 
 
 
Tobias Katluhn, Stehbach 35, 56727 Mayen 
 
Judoverband Rheinland e. V. 
Geschäftsstelle 
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 
 
 
 
 
 15. August 2023 
. 
 
Antrag an die Mitgliederversammlung des JVR - Änderung der Ehrungsordnung – Antrag auf Ehrung 
durch Vertreter der Abteilungen. 
 
 
Liebe Judoka, 
 
der Bushido Club Mayen stellt hiermit den Antrag an die Mitgliederversammlung des Judoverbandes 
Rheinland (JVR) die Ehrungsordnung wie folgt zu ändern: 
„§8 Anträge auf Ehrungen (1) Anträge auf Ehrungen können gestellt werden ==> als neue Aufzählung 
b) von den Vertretungsberechtigten der Abteilungen,“ 
 
Begründung: 
Bei Vereinen mit mehreren Abteilunge ist der Aufwand über den Gesamtvorstand des Vereins eine 
Ehrung zu initiieren sehr aufwändig und bürokratisch. Oftmals sind auch die Abteilungen autark 
arbeitend. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Tobias Katluhn 
1. Vorsitzender 

  



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 

 
TOP 14: 
Beschlussfassung über Beiträge, Abgaben und Umlagen 
 
 

Es liegen keine Anträge vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 
 

 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 

TOP 15: 
Beschlussfassung über sonstige Anträge 
 
15.1 Antrag BC Mayen: Griff um den Hals  [siehe Anlage] 
 
Ergebnis:____________________________________________ 
 
 
15.2 Antrag BC Mayen: Tani-Otoshi  [siehe Anlage] 
 
Ergebnis:____________________________________________ 
 
 
15.3 Antrag BC Mayen: DJB DAN Graduierungsordnung  [siehe Anlage] 
 
Ergebnis:____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
A U S Z U G   A U S   D E R   J V R - S A T Z U N G 
§ 20 Beschlüsse 
[…] 
(2) 1Alle Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern diese Satzung 
nicht etwas anderes vorgibt. 2Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben unberücksichtigt. 3Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
(3) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen per Handzeichen, sofern kein Widerspruch erfolgt; in diesem Falle 
hat eine geheime Abstimmung zu erfolgen. 



 BUSHIDO - Club Mayen e.V.  

AIKIDO SHIRAGIKU JUDO 

 
 
 
 
 
 
Tobias Katluhn, Stehbach 35, 56727 Mayen 
 
Judoverband Rheinland e. V. 
Geschäftsstelle 
Lahnstraße 14 
56130 Bad Ems 
 
 
 
 
 14. August 2023 
. 
 
Antrag an die Mitgliederversammlung des JVR - Änderung der Jugendsonderordnung - Griff in/um 
Nacken über Schulter. 
 
 
Liebe Judoka, 
 
der Bushido Club Mayen stellt hiermit den Antrag an die Mitgliederversammlung des Judoverbandes 
Rheinland (JVR) die Jugendregelung wie folgt zu ändern: 
Beim Griff in/um Nacken mit/ohne Judogi zu fassen und/oder Griff über Schulter oder Arm auf den 
Rücken ist es unerheblich, welchen Abstand Tori und Uke zueinander haben. 
 
Begründung: 
Bei den Regeln Griff in/um Nacken mit/ohne Judogi zu fassen und/oder Griff über Schulter oder Arm 
auf den Rücken hat Stefan Bode, Bundeskampfrichterreferent, die Vorgehensweise der Kampfrichter 
dahingehend erläutert, dass wenn Tori nicht zu nahe bei Uke steht und er noch den vorderen Judogi 
hätte greifen können, dann ist in der U15 und darunter Matte , Erklärung und Shido zu geben. 
 
Des Weiteren ist in der Anmerkung zu der Jugendregelung unter Nr. 8 vermerkt: 
„Die Weiterführung in den Boden ist erlaubt.“ 
Welchen Sinn hat es dann eine korrekte Judotechnik nicht zu bewerten, wenn man damit aber 
jemanden in den Boden bringen darf? 
 
Im Bereich U15 und jünger stehen sehr oft Kampfrichterneulinge und Jugendkampfrichter auf der 
Matte. Für diese Gruppe ist es sehr schwierig sich in der Masse der Sonderregeln und ihren 
Auslegungen zu Recht zu finden. 
 
Bei der Kampfrichterfortbildung am 09.02.2019 in Mendig hat der Bundeskampfrichterreferent Stefan 
Bode unter anderem erklärt, dass die Verbote oder Einschränkungen in der Jugendsonderordnung, 
ausgenommen Reitertechnik, wenig bis gar nichts mit Verletzungsmöglichkeiten eines Judoka zu tun 
haben, sondern dass vielmehr der Wunsch nach „besseren Judotechniken“ im Vordergrund steht. 
Diese Argumentation führt dazu, dass Judotechniken als schlecht betitelt werden und nicht mehr 
gelehrt werden. Es sind schon jetzt sehr viele Techniken im Wettkampf nicht mehr anwendbar. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Tobias Katluhn 
1. Vorsitzender 
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 14. August 2023 
. 
 
Antrag an die Mitgliederversammlung des JVR - Änderung der Jugendregelung - Tani-otoshi. 
 
 
 
Liebe Judoka, 
 
 
der Bushido Club Mayen stellt hiermit den Antrag an die Mitgliederversammlung des Judoverbandes 
Rheinland (JVR) die Jugendregelung wie folgt zu ändern: 
Tani-otoshi sowie ähnliche Kontertechniken sind in allen Altersklassen erlaubt. 
 
Begründung: 
Bei den ähnlichen Techniken zum Tani-otoshi ist nicht, wie zu vermuten, davon auszugehen, dass 
alle Selbstfalltechniken (Sutemi-waza) gemeint sind, sondern alle Kontertechniken nach hinten sind 
gemeint. Also auch zum Beispiel ein Ko-soto-gake. 
 
Des Weiteren ist in der Anmerkung zu der Jugendregelung unter Nr. 8 vermerkt: 
„Die Weiterführung in den Boden ist erlaubt.“ 
Welchen Sinn hat es dann eine korrekte Judotechnik nicht zu bewerten, wenn man damit aber 
jemanden in den Boden bringen darf? 
 
Im Bereich U15 und jünger stehen sehr oft Kampfrichterneulinge und Jugendkampfrichter auf der 
Matte. Für diese Gruppe ist es sehr schwierig sich in der Masse der Sonderregeln und vor allem ihren 
Auslegungen zu Recht zu finden. 
 
Bei der Kampfrichterfortbildung am 09.02.2019 in Mendig hat der Bundeskampfrichterreferent Stefan 
Bode unter anderem erklärt, dass die Verbote oder Einschränkungen in der Jugendregelung, 
ausgenommen Reitertechnik / Ungavari-Dreher, wenig bis gar nichts mit Verletzungsmöglichkeiten 
eines Judoka zu tun haben, sondern dass vielmehr der Wunsch nach „besseren Judotechniken“ im 
Vordergrund steht. Diese Argumentation führt dazu, dass Judotechniken als schlecht betitelt werden 
und nicht mehr gelehrt werden. Es sind schon jetzt sehr viele Techniken im Wettkampf nicht mehr 
anwendbar. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Tobias Katluhn 
1. Vorsitzender 
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 14. August 2023 
. 
 
Antrag an die Mitgliederversammlung des JVR – Aussetzen der Dan Graduierungsordnung. 
 
 
 
Liebe Judoka, 
 
 
der Bushido Club Mayen stellt hiermit den Antrag an die Mitgliederversammlung des Judoverbandes 
Rheinland (JVR) die Umsetzung der Dan Graduierungsordnung auf unbestimmte Zeit auszusetzen. 
 
Das neue Dan-Graduierungsprogramm wurde zum 1. Juli 2023 mit einer Übergangszeit von 18 
Monaten durch den DJB in Kraft gesetzt. 
 
Das Dan Graduierungsprogramm ist noch nicht einsetzbar, da weder die Trainer, noch Prüfer voll 
umfänglich auf dieses System geschult sind. 
Die Ausbildungsunterlagen für die Judoka sind erbärmlich! Es kann über die Seite 
https://www.judobund.de/aus-fortbildung/pruefungsprogramm/dan-pruefungsprogramm/ eine 8-seitige 
Anforderungsmatrix heruntergeladen werden. Dies reicht aber bei weitem nicht aus um das 
Verständnis für diese Ordnung zu erlangen. 
Es gibt zwar noch weitere Informationen, diese sind aber nur für ausgewählte Personen zugänglich. 
 
„Die Graduierungskommission des DJB präzisiert die diesbezüglichen Anforderungen durch 
geeignete Veröffentlichungen und erstellt Prüfungsleitlinien“ ==> Wann kommen diese Dinge? 
 
Was ist der Hintergrund dieser eher in die Trainerausbildung gehörenden Graduierungsordnung? 
Warum ist sie so übertrieben Anspruchsvoll? 
Diese Graduierungsordnung ist nicht für reine Judoka gedacht, sondern für die besten Wettkämpfer 
oder Funktionäre im DJB. 
 
In den Wahlbereichen Wettkampf sind ja exorbitante Anforderungen. Beim 5. Dan 1-3 Platz bei DEM 
oder 10 Kampfpunkte mit Trainer B Leistungssport, etc. Wer bekommt für den 5. Dan noch 10 
Wettkampfpunkte zusammen? Die Judoka sind mindestens 30 Jahre alt. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Tobias Katluhn 
1. Vorsitzender 

  

https://www.judobund.de/aus-fortbildung/pruefungsprogramm/dan-pruefungsprogramm/


Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 

 
TOP 16: 
Überprüfung der Entscheidungen des Präsidiums zur 
Mitgliedschaft im JVR 
 
 
 
 
 

 
 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 

 
TOP 17: 
Informationen 
 
 
 
 
 

 
 



Vorlage 
 
zur Mitgliederversammlung des Judoverbandes Rheinland e.V. am 
Mittwoch, den 13.09.23 in Koblenz. 

 

 
TOP 18: 
Schlusswort und Schluss der Mitgliederversammlung 
 
Uhrzeit:   ______: ______ Uhr 
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